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Hinweis 

 

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen 
(VOB/B). 

 

 
1 Wahlpositionen, Bedarfspositionen (§ 1)

 Sind im Leistungsverzeichnis für die wahlweise Ausführung einer Leistung Wahlpositionen (Alternativpo-
sitionen) oder für die Ausführung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Bedarfspositionen 
(Eventualpositionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die in diesen Positionen beschriebe-
nen Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Aus-
führung von Wahlpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel bei Auftragserteilung, über die Ausführung 
von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung. 

  
2 Preisermittlungen (§ 2) 

2.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung dem Auftraggeber 
verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen. 

  
2.2 Ist der Auftrag auf ein Nebenangebot oder einen Änderungsvorschlag erteilt worden, dann sind mit der 

vereinbarten Vergütung alle von dem Nebenangebot oder Änderungsvorschlag beeinflussten Leistungen 
abgegolten, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich werden. 

  
3 Ausführungsunterlagen (§ 3) 

 Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung 
bestimmt gekennzeichnet sind. 

  
4 Kündigung aus wichtigem Grund (§ 8)

4.1 Vorteilsgewährung 

 Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftraggebers 
mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahe 
stehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Handlungen des Auftragneh-
mers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind. Dabei 
ist es gleichgültig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder in ihrem Interesse einem Dritten an-
geboten, versprochen oder gewährt werden. 
Der Auftragnehmer versichert, dass gegen geschäftsführende Mitarbeiter keine rechtskräftige Entschei-
dung wegen solcher Verfehlungen oder schwerwiegender Insolvenzdelikte oder Vermögensdelikte in den 
letzten fünf Jahren ergangen sind. 

  

4.2 Preisabsprachen 

 Ein wichtiger Grund liegt ferner vor, wenn gegen den Auftragnehmer bzw. einzelne seiner Mitarbeiter 
Ermittlungsverfahren wegen Preisabsprachen und aller in diesem Zusammenhang in Betracht kommen-
der weiterer Delikte eingeleitet wurden bzw. Anklage erhoben wird oder ein Strafbefehl ergeht oder das 
Verfahren gemäß §§ 153, 153a StOP eingestellt wird. 
 
In diesen Fällen der Absätze 4.1 und 4.2 gilt § 8 Abs. 3, 5, 6 und 7 entsprechend. 

  
5 Abrechnung (§ 14)

5.1 Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftragge-
ber, die Durchschriften der Auftragnehmer. 

  
5.2 Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen auf zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte 

und Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. 
Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden. 

  
5.3 In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmassblättern müssen mindestens fol-

gende Angaben gemacht werden: 

 � Auftragnehmer, 

 � Auftraggeber, 

 � Nummer des Aufmassblattes, 
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 � Bezeichnung der Bauleistung, 

 � Ordnungszahl (OZ), 

 Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmassblatt den Text enthalten: 
„Aufgestellt“. 

  
6 Preisnachlässe (§§ 14 und 16) 

 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass 
bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von 
denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu 
bilden sind. Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter 
Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert. 

  

7 Stundenlohnarbeiten (§ 15) 

 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausferti-
gung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 

 � das Datum, 

 � die Bezeichnung der Baustelle, 

 � die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, 

 � die Art der Leistung, 

 � die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, 

 � die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und 

 � die Gerätekenngrößen 

 enthalten. 
 Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.  

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der 
Auftragnehmer. 

8 Zahlungen (§ 16)

8.1 Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag der Abgabe oder Absendung des 
Zahlungsauftrags an ein Geldinstitut. 

8.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für 
die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen 
schriftlicher Weisung geleistet. 
Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 
 

9 Überzahlungen (§ 16) 

9.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragneh-
mer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 

9.2 Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. 
Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er 
sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 
8 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. 
Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. 
 

10 Abtretung (§ 16) 

 Die Abtretung einer Forderung aus dem Vertrag ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers rechtswirksam.

11 Bürgschaften (§§ 16 und 17) 

 Ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten, sind die Formblätter des Auftraggebers zu verwenden. 

12 Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18)

 Bei Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut 
verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der ver-
traglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 

13 Vergütung bei Nebenangeboten oder Änderungsvorschlägen für Kunstbauten (§ 2) 

 Von einer vereinbarten Pauschalierung der Vergütung bleiben die Anwendung vereinbarter Gleitklauseln 
und die Umsatzsteuerregelung  unberührt. 
Bei einer vereinbarten Stoffpreisgleitklausel werden – unabhängig von der Pauschalierung – nicht die 
angebotenen, sondern die tatsächlich eingebauten Baustoffmengen (Ist-Mengen) der Berechnung zu-
grunde gelegt. 
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14 Veröffentlichungen (§ 3) 

 Der Auftragnehmer darf Veröffentlichungen über die Leistung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
des Auftraggebers vornehmen. 
 

15 Bautagesberichte (§ 4) 

 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich zu über-
geben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. 

  

 Dies können je nach Art der Leistung insbesondere sein: 

 � Wetter, Temperaturen, 

 � Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, 

 � Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang, 

 � Anlieferung von Hauptbaustoffen, 

 � Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt 
(Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierungszeiten und dergleichen), 

 � Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, 

 � Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, 

 � Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse. 
  

16 Bauabrechnung mit DV-Anlagen (§ 14)
 Führt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit DV-Anlagen aus (Leistungsberech-

nung), so gelten zusätzlich folgende Bedingungen: 
  
16.1 Rechenverfahren/DV-Programme: 

Die verwendeten DV-Programme müssen den in der „Sammlung der Regelungen für die elektronische 
Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrens-
beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere DV-Programme dürfen nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden. 

  
16.2 Vereinbarung: 

Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechungsarbeiten (z.B. Aufmaße) ist, gegebenenfalls getrennt für 
einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung gemäß Anlage schriftlich 
zu vereinbaren. 

  
16.3 Datenträger: 

Sind dem Auftraggeber Eingabedaten auf Datenträgern zu liefern, so sind diese erst nach Durchführung 
der Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. 

  
16.4 Berichtigung der Leistungsberechnung: 

Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse 
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederho-
len. 

  
16.5 Toleranz-Regelung: 

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels DV-Anlagen geprüft und 
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abwei-
chungen vom Ergebnis der Prüfberechnung bis zu 0,2 vom Tausend bei jeder Ordnungszahl (Position) 
eines Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte. 
Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 vom Tausend, teilt der Auftraggeber zunächst 
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prüfberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur 
Einsichtnahme in die Prüfberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht 
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- 
bzw. Prüfberechnung festgestellt und berichtigt werden. 

  

17 Berufsgenossenschaft (§ 4) 

 Solange der Vertrag nicht erfüllt ist, hat der Auftragnehmer jede Änderung in seiner Zugehörigkeit zur 
Berufsgenossenschaft unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen. Auf Verlangen des Auftraggebers hat 
er eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft darüber vorzulegen, dass er seiner Beitrags- und Vor-
schusspflicht nachgekommen ist. 
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18 Kontrollen des Auftraggebers 

 Der Auftraggeber ist berechtigt, Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung der vertraglichen Verpflich-
tungen und vom Auftragnehmer abgegebenen Erklärungen insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung 
der Tariftreue und den Einsatz von Nachunternehmern zu überprüfen. 

  
 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 

 � vollständige und prüffähige Entgeltabrechnungen über die von ihm eingesetzten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bereitzuhalten, 

 � auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers diese Entgeltabrechnungen vorzulegen, 
 � dem öffentlichen Auftraggeber auf Verlangen Einblick in die Unterlagen über die Abführung von Steu-

ern und Beiträgen und in die zwischen ihm und seinen Nachunternehmern abgeschlossenen Verträge 
zu gewähren, und 

 � die Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen hinzuweisen. 
  
 Der Auftragnehmer hat seinem Nachunternehmer die Verpflichtung aufzuerlegen, vollständige und prüf-

fähige Entgeltabrechnungen über die eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitzuhalten 
und diese auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen. Er hat die Beachtung dieser Ver-
pflichtung zu kontrollieren. 

  
19 Steuerabzug bei Bauleistungen (Freistellungsbescheinigung)

 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Be-
zug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EstG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 

  
20 Vertragsstrafenregelung für Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften über die illegale Be-

schäftigung von Arbeitskräften, der Schwarzarbeit und des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, zur 
Absicherung von Tariftreue und weiterer Verpflichtungen aus dem Hamburgischen Vergabegesetz 

 1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafür zu sorgen und einzustehen, dass bei der Ausführung der 
übertragenen Leistungen illegale Beschäftigung von Arbeitskräften, Schwarzarbeit und Verstöße 
gegen das Arbeitnehmerentsendegesetz unterbleiben und die Tariftreueerklärung eingehalten wird. 

  Die Einstandspflicht des Auftragnehmers bezieht sich auch auf das Verhalten Dritter, die von ihm als 
Nachunternehmen beauftragt oder ihrerseits von beauftragten Nachunternehmen (Nachnachunter-
nehmen) – gleich in welchem Unterordnungsgrad – mit der Ausführung von vertraglich geschuldeten 
Leistungen betraut worden sind. 

  Begeht der Auftragnehmer bzw. sein Erfüllungsgehilfe oder eine sonstige in Nr. 1 genannte Person 
bzw. deren Erfüllungsgehilfe bei der Ausführung der übertragenen Leistung 

  ● eine Straftat nach 

  � §§ 10, 11 SchwarzArbG (Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung und zu ungünsti-
gen Arbeitsbedingungen) 

  � § 266 a Abs. 1, 2 und 4 StGB (Vorenthaltung von Beiträgen des Arbeitnehmers zur Sozialversi-
cherung und zur Bundesanstalt für Arbeit, Einbehaltung von Teilen des Arbeitsentgelts) 

  � §§ 15, 15a AÜG (Verleih von ausländischen Arbeitnehmern ohne erforderliche Arbeitsgenehmi-
gung durch Verleiher ohne Verleiherlaubnis, Entleih ausländischer Arbeitnehmer ohne Arbeits-
genehmigung zu "ausbeuterischen" Bedingungen oder in größerer Zahl oder beharrlich wieder-
holt) 

  oder 

  ● eine Ordnungswidrigkeit nach 

  � § 404 Abs. 1 SGB III (Einsatz von Nachunternehmern, die Ausländer ohne Arbeitsgenehmigung 
beschäftigen) 

  � § 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III (Beschäftigung ohne Arbeitsgenehmigung) 

  � § 16 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 1a AÜG (Verleih ohne Verleiherlaubnis oder Arbeitnehmerentleihe von 
Verleihern ohne Verleiherlaubnis) 

  � § 16 Abs. 1 Nr. 1b AÜG (Unzulässigkeit gewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung im Bauge-
 werbe) 

  � § 16 Abs. 1 Nr. 2 AÜG (Entleih von ausländischen Arbeitnehmern ohne Arbeitsgenehmigung) 

  � § 8 SchwarzArbG (Beauftragung mit Schwarzarbeit) 

  � § 5 AEntG (Nichtgewährung zwingender Arbeitsbedingungen), 

  oder 
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  ● wird die Tariftreueerklärung nicht eingehalten, 

  oder 
  ● wird gegen die Regelungen zum Nachunternehmereinsatz verstoßen, 

  oder 
  ● wird gegen die Verpflichtung verstoßen, vollständige und prüffähige Entgeltabrechnungen über die 

vom Auftraggeber eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitzuhalten und diese 
auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber unverzüglich vorzulegen, 

  so kann der Auftraggeber für jeden schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der 
Auftragssumme je Verstoß, höchstens jedoch 5 % der Auftragssumme verlangen. 

  Die Vertragsstrafe ist auch dann zu entrichten, wenn vom Auftragnehmer beauftragte Nachunter-
nehmen oder ihrerseits von beauftragten Nachunternehmen mit der Ausführung von vertraglich ge-
schuldeten Leistungen betraute Nachnachunternehmen – gleich in welchem Unterordnungsgrad – 
gegen die in Nr. 2 genannten Vorschriften verstoßen und dem Auftragnehmer diese Verstöße be-
kannt waren oder hätten bekannt sein müssen oder diesem über § 278 BGB (Erfüllungsgehilfen) 
zugerechnet werden können. 
 

 2. Der Auftragnehmer hat bei Abnahme des Werkes eine Erklärung darüber abzugeben, ob gegen ihn 
bzw. seine Erfüllungsgehilfen oder eine sonstige in Nr. 2 Satz 1 genannte Person bzw. deren Erfül-
lungsgehilfe bei der Ausführung der übertragenen Leistung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, 
Ermittlungsverfahren oder Strafverfahren anhängig ist bzw. ob und wie dieses rechtskräftig zum 
Abschluss gekommen ist. 
 

 3. Die Vertragsstrafe ist auch dann zu entrichten, wenn der Auftragnehmer die in Nr. 3 genannte Erklä-
rung nicht abgibt bzw. nicht beibringt. 

 4. Der Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe verjährt in 5 Jahren von der Abnahme des Werkes an. 

 5. Wird der Vertrag aus Gründen, die die Verwirkung der Vertragsstrafe begründen, angefochten oder 
gekündigt, so bleibt die Wirksamkeit der Vertragsstrafenvereinbarung davon unberührt. 

 6. Sollte die Vereinbarung über die Vertragsstrafe oder Teile der Vereinbarung unwirksam sein, so wird 
dadurch die Wirksamkeit des Hauptvertrages nicht berührt. 

  
21 Rechnungen 
 Werklieferungen und sonstige Leistungen, die im Freihafen erbracht werden, unterliegen grundsätzlich 

der Umsatzsteuer. Abweichend hiervon sind die Werklieferungen und sonstigen Leistungen nicht der 
Umsatzsteuer unterworfen, wenn der Auftraggeber schriftlich bestätigt, dass sie für den Unternehmensbe-
reich Hamburgs bestimmt sind. 

  
22 Abnahme 
 Die Bauleistungen werden förmlich abgenommen. 

Die förmliche Abnahme wird gemeinsam vom Auftragnehmer und Auftraggeber durchgeführt und schrift-
lich niedergelegt. 
Die Abnahme erfolgt erst nach vollständiger Lieferung der Revisionsunterlagen. 

23 Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers

 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers, insbesondere Zahlungs- und Lieferbedingungen, 
Angaben über Erfüllungsort und Gerichtsstand, gelten nur dann, wenn sie vom Auftraggeber ausdrücklich 
und schriftlich angenommen sind und den Geschäftsbedingungen des Auftraggebers nicht widerspre-
chen. Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers Änderungen oder Ergänzungen an 
den Verdingungsunterlagen beinhalten, können diese zum Ausschluss des Angebots vom Vergabever-
fahren führen. 

24 Korruptionsprävention 

 Beim Verdacht auf Straftaten oder Unregelmäßigkeiten können Sie sich an den unabhängigen Ombuds-
mann wenden. 
Der externe Ombudsmann ist Teil des Programms zur Korruptionsprävention der HPA. Er nimmt Hinwei-
se auf Wirtschaftsdelikte, wie beispielsweise Korruption, Untreue oder Betrug, entgegen. Auch Unregel-
mäßigkeiten bei Ausschreibungen können gemeldet werden. 
 
Ansprechpartner im Rahmen des Programms ist: 
 
Herr Rechtanwalt 
Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M. 
Adenauerplatz 4 
33609 Bielefeld 
Tel.: +49 521 91 41 40 
Mobil: +49 151 58 23 03 21 
E-Mail: ombudsmann@streitboerger.de 
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25 Kommunikation nach außen 

 Der AN verpflichtet sich, jegliche Kommunikation nach außen über die Auftragserteilung und die Durch-
führung der Baumaßnahme, insbesondere im Hinblick auf Presse und sonstige Medien, nur nach vorheri-
ger Zustimmung der HPA (Marketing und Kommunikation) und in miteinander abgestimmter Form vorzu-
nehmen. 
 

26 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

 Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die 
für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen. 
Bei der Anlieferung von Holzprodukten auf der Baustelle oder an der Lieferadresse sind die im Angebot 
angegebenen Zertifikate oder die gleichwertigen Nachweise vorzulegen. 
 

 


